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GRUNDLEGENDES

Karies gehört nach wie vor zu den häufigsten
Erkrankungen in der Bevölkerung. Als besonders
kariesgefährdet gelten die Kauflächen der großen
bleibenden Backenzähne (Molaren) in den Jahren
unmittelbar nach dem Zahndurchbruch. Backen-
zähne haben auf Ihrer Kaufläche ein Relief aus
Höckern und Grübchen, welches uns die Zer-
kleinerung der Nahrung erleichtert. Die Grüb-
chen werden auch als Fissuren bezeichnet. Um
Karies an diesen Stellen vorzubeugen, kann eine
sogenannte Fissuren- und Grübchenversiegelung
an denKauflächenaufgetragenwerden.Dabei wer-
den durch das Kunststoffmaterial mögliche Ein-
trittspforten für die Karies verschlossen. 

Die vor Karies schützende Wirksamkeit dieses
Vorgehens wurde in wissenschaftlichen Studien
und Übersichtsarbeiten belegt. Neben dem ka-
riesprotektiven Effekt der Versiegelung kann
heute von einer hohen Zuverlässigkeit der ver-
wendeten Materialienausgegangenwerden. Eben-
so gilt der gesamte klinische Arbeitsablauf als
ausgereift.

WELCHE ZÄHNE KÖNNEN VERSIEGELT

WERDEN?

• Kariesfreie Fissuren und Grübchen bei Patien-
ten mit einem erhöhten Kariesrisiko. Dazu 
zählen Kinder oder Jugendliche mit kariösen
Milchzähnen sowie Patienten, die bereits einen 
kariösen bleibenden Backenzahn aufweisen. 

• Kariesfreie Fissuren und Grübchen mit karies-
anfälligem Relief.

• Fissuren und Grübchen mit einem beginnen-
den kariösen Prozess unabhängig von der Ka-
riesrisiko-Einschätzung.

• Fissuren und Grübchen bei Patienten mit All-
gemeinerkrankungen bzw. körperlichen und/
oder geistigen Behinderungen, die eine effekti-
ve tägliche Mundhygiene nur begrenzt umset-
zen können.

• Partiell oder vollständig verlorengegangene
Fissurenversiegelungen sollten bei unverän-
dertem Kariesrisiko repariert bzw. erneuert
werden. 

WAS SOLLTE VOR EINER VERSIEGELUNG

BEACHTET WERDEN?

Als wesentlicher Faktor vor einer Fissuren- und
Grübchenversiegelung ist das Erscheinungsbild
der betreffenden Zahnfläche einzuschätzen. Ist
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Abb. 1: 
Intakte Fissurenver-
siegelung.
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der Zahn gesund oder lediglich von einer begin-
nenden Karies betroffen, kann dieser versiegelt
werden. Wird eine weiter fortgeschrittene Karies
(Dentinkaries) festgestellt, sollte der Zahn gefüllt
werden. Für diese Entscheidungsfindung ist
neben der Untersuchung unter Umständen der
Einsatz ergänzender Diagnostikverfahren, wie
beispielsweise Röntgenaufnahmen oder lichtop-
tische Diagnostikverfahren, erforderlich.

TECHNIK DER FISSURENVERSIEGELUNG

Im Einzelnen sind folgende Arbeitsschritte für
eine präventive Fissuren- und Grübchenversie-
gelung notwendig:
• Vor der eigentlichen Behandlung soll die Kau-

fläche sorgfältig gereinigt und untersucht wer-
den. 

• Um einen dauerhaften Verbund zwischen Zahn
und Versiegelungsmaterial zu gewährleisten, 
ist die Konditionierung („Anrauung“) der
äußersten Schmelzoberfläche notwendig.

• Nach dem Abspülen des Konditionierungsgels
und der Trocknung der Zahnoberfläche erfolgt
der Auftrag des Versiegelungsmaterials. Dieses
wird dann mit Licht direkt am Zahn ausgehär-
tet.

• Abschließend wird die Okklusion („der Biss“) 
geprüft und ein Fluoridpräparat aufgetragen. 

Die Behandlung bei der Fissuren- und Grübchen-
versiegelung dauert in der Regel nur wenige Mi-
nuten und erfordert keine invasiven, in die Zahn-
hartsubstanz eingreifende Behandlungsschritte.

Voraussetzung für eine langlebige Versiegelung
bzw. minimal invasive Füllungstherapie ist eine
gute Mitarbeit der Kinder und Jugendlichen bei
der Behandlung.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN?

Trotz sorgfältigster Verarbeitung kann es vor-
kommen, dass Anteile einer Versiegelung verlo-
ren gehen. Daher sollten Versiegelungen bei den
Kontrolluntersuchungen regelmäßig überprüft
werden. Im Falle eines vollständigen oder teil-
weisen Verlustes sollte eine Nachversiegelung in
Erwägung gezogen werden. Deshalb sind regel-
mäßige Nachkontrollen unbedingt anzuraten.

In seltenen Fällen können unerwünschte lokale
Effekte, beispielsweise Verätzungen der Mund-
schleimhaut, beim Umgang mit Säure-Gelen
während der „Anrauung“ zur Vorbereitung des
Zahnschmelzes beobachtet werden. Allgemein-
erkrankungen als Nebenwirkungen sind extrem
selten. Auch wurden in der Literatur bislang nur
wenige Fälle mit einer allergischen Reaktion
oder Kontaktallergie beschrieben.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Versiegelung von Fissuren und Grübchen der
ersten und zweiten bleibenden großen Backen-
zähne (Molaren) wird von den Gesetzlichen Kran-
kenkassen als Leistung bei Patienten übernom-
men, die das sechste, aber noch nicht das 18. Le-
bensjahr vollendet haben. Bei Kindern bis zur
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Abb. 2: 
Teilweiser Verlust der
Versiegelung an einem
oberen Backenzahn
mit verfärbter Quer-
fissur. Eine Nachver-
siegelung sollte vorge-
nommen werden.

zzq_Fissuren u. Grübchenversiegelung_2018_Layout 1  31.10.18  13:06  Seite 3



IMPRESSUM

Autor: Prof. Dr. Jan Kühnisch, DGKiZ, DGZ

Diese Gesundheitsinformation gemäß Metho-
denpapier vom 26.01.2018 (www.zzq-berlin.de)
beruht auf einer Leitlinie zur Fissuren- und Grüb-
chenversiegelung, die Sie im Leitlinienportal der
AWMF (www.awmf.org/leitlinien, Registernum-
mer 083-002) sowie auf der Seite der DGZMK
(www.dgzmk.de) finden. Dort finden Sie auch
den Methodenreport zur Leitlinie, in dem die
Recherche und die Quellen beschrieben sind. Die
Leitlinie wie auch diese Gesundheitsinformation
werden im April 2021 überprüft.
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Sollten Sie weitere Fragen haben, bitten wir Sie,
fachkundigen Rat bei Ihrer Zahnärztin oder Ih-
rem Zahnarzt zu suchen.

Vollendung des sechsten Lebensjahrs werden die
Kosten im Falle des Durchbruchs der ersten blei-
benden Molaren übernommen.

Demgegenüber kann die Fissuren- und Grüb-
chenversiegelung an Milchmolaren, den kleinen
Backenzähnen (Prämolaren) und Grübchen von
Front- und Eckzähnen nicht über die Gesetzli-
chen Krankenkassen abgerechnet werden. Lässt
der Patient eine derartige Leistung durchführen,
bewegt sich die Behandlung außerhalb der Ge-
setzlichen Krankenversicherung und ist als pri-
vatzahnärztliche Leistung auf Grundlage der pri-
vatrechtlichen Gebührenordnung für Zahnärzte
(GOZ) zu bezahlen. Für privatversicherte Kinder
gelten ebenfalls die Bestimmungen der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ). Dabei kennt
die GOZ bei der Fissurenversiegelung keinen Un-
terschied zwischen Milch- oder bleibenden Zäh-
nen und sieht auch keine Altersbeschränkungen
vor.
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